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„Bedarf es besonderer Erwähnung, daß 
die Revolution von 1933 nicht spurlos an 
einer öffentlich-rechtlichen Zeitschrift 
vorübergehen konnte? Da es jedoch um 
die wissenschaftliche Tradition eines hal-
ben Jahrhunderts geht, stehen manche 
Verimingen eines unseligen Jahrzehnts 
(...) dort nicht im Wege, wo der Wille zur 
Selbstbehauptung der Wissenschaft nie 
erloschen war."1 

Einleitung 

Die wissenschaftliche Erforschung des nationalsozialistischen Rechts ist 
seit Ende der sechziger Jahre ein wesentlicher Bestandteil der deutschen 
Rechtsgeschichte.2 Der Schwerpunkt der Forschungen zur Rechts- und 
Justizgeschichte des Dritten Reichs lag und liegt in Untersuchungen zur 
Tätigkeit der Rechtsprechung, hier vor allem der politischen Strafjustiz.3 

Daneben erschienen zahlreiche Studien zur Erschließung des nationalso-
zialistischen Rechts.4 Ungleich weniger Beachtung fand die Geschichte 
der Rechtswissenschaft im Dritten Reich.5 Der „Fall Maunz" hat gezeigt, 
wie belastet dieses Kapitel deutscher Rechtsgeschichte noch immer ist.6 

Die bisherigen wissenschaftsgeschichtlichen Arbeiten beschäftigen sich 
nach ersten rechtstheoretischen Annäherungen7 in jüngster Zeit vorrangig 
mit der biographischen Erfassung einzelner Juristen.8 Im Mittelpunkt der 

1 HERAUSGEBER UND VERLAG DES AÖR, „Zum neuen Jahrgang", AöR n.F. 35 (1948), 
S. 1-2. Soweit nicht anders angegeben, wird im folgenden die mit der „Neuen Folge" 
beginnende Numerierung des AöR verwendet. 

2 Zu den Etappen der Erforschung des nationalsozialistischen Rechts s. STOLLEIS, 
Rechtsgeschichte im Nationalsozialismus, S. 1-10; DERS., Recht im Unrecht, S. 12-17; 
SCHRÖDER, S. 641 ff. Einen Überblick über den Forschungsstand bietet V.HEHL, 
Nationalsozialistische Herrschaft; DERS., Hist. Jahrbuch 117/11 (1997), S. 406^136. 

3 SCHRÖDER, S. 622; kritisch V.HEHL, Nationalsozialistische Herrschaft, S. 78 f. 
4 Vgl. den Überblick bei STOLLEIS, Recht im Unrecht, S. 18 ff. 
5 SCHRÖDER S. 624. Zu nennen sind vor allem die Arbeiten von RÜTHERS, Unbe-

grenzte Auslegung; DERS., Entartetes Recht; STOLLEIS, Gemeinwohlformeln; DERS., 
Recht im Unrecht. Zur Geschichte der Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft im 
Nationalsozialismus jetzt umfassend STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts, S. 
246 ff. 

6 STOLLEIS, Theodor Maunz, S. 306-317 m.w.H. 
7 MEINCK, Weimarer Staatslehre; ANDERBRÜGGE; LEPSIUS, Begriffsbildung. 
8 SCHMIDT, Otto Koellreutter; WIEGANDT, Norm und Wirklichkeit, sowie die Arbei-

ten von FRASSEK über Karl Larenz, WALKENHAUS über Ernst Rudolf Huber oder DUVE 



2 Einleitung 

Diskussionen um das Verhalten der Rechtswissenschaftler nach 1933 steht 
in der Regel die Person Carl Schmitts.9 Im Gegensatz dazu sind die wis-
senschaftlichen Institutionen in nur unzureichendem Maße erforscht. Vor-
handene Untersuchungen zur Tätigkeit des „NS-Rechtswahrerbundes" und 
der „Akademie für Deutsches Recht" gehen über eine beschreibende Dar-
stellung nicht hinaus.10 

Die vorliegende Arbeit will durch die Untersuchung des „Archivs des 
öffentlichen Rechts" (AöR), einer damals wie heute angesehenen wissen-
schaftlichen Zeitschrift des öffentlichen Rechts, die bisherigen Ansätze 
um eine neue Perspektive erweitern. Der Blick in die öffentlichrechtliche 
Fachzeitschrift soll nicht nur Auskunft über das nationalsozialistische 
Staatsrecht geben, sondern darüber hinaus auch Einblicke in die Wissen-
schaftsorganisation vermitteln. Als Ort wissenschaftlicher Kommunika-
tion und „Spiegelbild von dem jeweiligen Stande und den Fortschritten 
des Staats- und Verwaltungsrechts in Deutschland"11 verspricht die Be-
trachtung des AöR ein differenziertes Bild der zeitgenössischen Staats-
rechtslehre, der vorhandenen Arbeitsbedingungen, Denk- und Handlungs-
möglichkeiten.12 

Die Rolle der Fachzeitschriften für die Rechtskultur ist, wie die Bedeu-
tung wissenschaftlicher Kommunikationsprozesse insgesamt, bisher kaum 
Gegenstand rechtshistorischer Betrachtungen gewesen. In der Regel han-
delt es sich um Beiträge, die aus Anlaß eines runden geschichtlichen oder 
verlegerischen Datums einen kurzen Überblick über die äußere Entwick-
lung der Zeitschriften geben.13 Seltener nur ist die Fachzeitschrift selbst 
Thema eigenständiger wissenschaftlicher Fragestellungen.14 Das AöR ist 
hierbei für die Zeit vor 1933 bereits Untersuchungsgegenstand gewesen. 
Die Arbeiten von Doerfert und Heyen widmen sich der personellen wie in-

über Richard Schmidt. Zu den Möglichkeiten und Grenzen des biographischen Ansatzes 
LEPSIUS, Bewer tungsk r i t e r i en , S. 6 6 - 1 0 2 ; DUVE, S. 8 f f . 

9 HOFMANN; BENDERSKY, Theorist for the Reich; RÜTHERS, Carl Schmitt; NOACK, 
Carl Schmitt; KOENEN, Carl Schmitt; NEUMANN, NJ 1995, S. 393-398; WIEGANDT, JuS 
1996, S. 7 7 8 - 7 8 1 ; SCHMOECKEL, A P u Z B 5 1 / 9 6 , S. 3 4 ^ 7 . 

10 PICHINOT, Akademie; SUNNUS, NS-Rechtswahrerbund. 
11 Vorwort zum ersten Band des AöR (1885), S. VII. 
12 Vgl. BRACHER/SAUER/SCHULZ, Bd. 1, S. 268; BROSZAT, Nach Hitler, S. 128 ff.; 

RÜTHERS/SCHMITT, JZ 1988, S. 3 6 9 - 3 7 7 . 
13 MAYER- MALY, ZRG GA 102 (1985), S. 1-11; DERS., ZRG RA 100 (1983), S. 1 -

19; MENGER, DVB1. 1985, S. 253-265; ULE, DVB1. 1985, S. 9-21; DERS., VwArch. 84 
(1993), S. 2-44. 

1 4 STOLLEIS/SCHMITT, Quade rn i fiorentini 13 (1984) , S. 7 4 7 - 7 6 1 ; HEYEN, A n f a n g s -
j a h r e , S. 3 4 7 - 3 7 3 ; DERS., H e r k u n f t s p r o f i l e , S. 1 7 3 - 1 9 7 ; DERS., P ro f i l e , S. 17 f f . ; 
MOHNHAUPT, IUS C o m m u n e 12 ( 1 9 8 4 ) , S. 2 5 3 - 2 8 5 ; RASEHORN, „ D i e Jus t i z " ; 
DOERFERT, Archiv. 
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haltlichen Entwicklung der Zeitschrift in ihren Anfangsjahren bis zum En-
de des Ersten Weltkrieges. Eine entsprechende Untersuchung für den Zeit-
raum des Nationalsozialismus fehlt hingegen.15 Über die „Geschichte des 
Artikelschreibens"16, die Realität wissenschaftlichen Arbeitens und Pu-
blizierens im Dritten Reich ist wenig bekannt.17 

Die bisherigen Studien zur Geschichte juristischer Fachzeitschriften 
während des Dritten Reichs kommen überwiegend zu dem Schluß, die na-
tionalsozialistischen Machthaber hätten bereits frühzeitig damit begonnen, 
die juristischen Zeitschriften durch Umbesetzungen in Schriftleitungen 
und Herausgebergremien „gleichzuschalten".18 Alle praktisch relevanten 
Fachzeitschriften seien mit nationalsozialistischen Herausgebern und 
Schriftleitern ausgestattet worden. Vor allem dem „Bund Nationalsoziali-
stischer Deutscher Juristen" (BNSDJ) und dem von ihm speziell hierzu 
geschaffenen „Zeitschriftenrechtsamt" sei es gelungen, bis 1936 durch ge-
zielte Zugriffe die Umgestaltungen der Zeitschriftenredaktionen zu errei-
chen.19 

Die vorhandenen Beiträge aus verlegerischer Sicht zeichnen ein ähnli-
ches Bild. Schon 1933 sei es nahezu unmöglich gewesen, eine juristische 
Zeitschrift unabhängig zu fuhren, da diese entweder der „Rechtsfront" des 
BNSDJ oder dem Reichsjustizministerium als politische Instrumente hät-
ten dienen müssen.20 Dieser von oben verordnete Umwälzungsprozeß ha-
be inhaltlich jedoch vielen Zeitschriften kaum etwas anhaben können. 
Insbesondere sei es gelungen, den „wissenschaftlichen Charakter" in den 
„Irrwegen der Zeit" zu erhalten.21 

Übereinstimmend mit den Ergebnissen der frühen pressehistorischen 
Forschung zum Nationalsozialismus22 wird hierbei unter „Gleichschal-
tung" ein von oben verordneter, die Zeitschriften und alle hieran Beteilig-

15 Ansätze bei FROMMEL, S. 207 ff.; HOEREN, KZG 6 (1993), S. 281-289. Ein um-
fassender Überblick über die öffentlichrechtlichen Zeitschriften nach 1933 jetzt bei 
STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts, S. 299 ff. 

16 BROSZAT, Nach Hitler, S. 121-130 (121). 
17 Ebenso WITTMANN, S. 372, für den Bereich der Wissenschaftsverlage. 
1 8 HEINE, S. 2 7 4 ; STOLLEIS, V e r w a l t u n g s r e c h t s w i s s e n s c h a f t im N a t i o n a l s o z i a l i s m u s , 

S. 151 f f . ; ULE, DVB1. 1985, S. 4 8 2 - 5 0 4 ; GÖPPINGER, S. 144; KOENEN, S. 542 , F n . 153; 
WALKENHAUS, S. 2 1 1 . 

1 9 HEINE, S. 2 7 8 f. u. 2 9 0 ; HOEREN, J u S 1988, S. 1 0 2 - 1 0 5 ( 1 0 2 ) , m . A n m . v o n 
KORDECK, JUS 1988, S. 503 f.; LIMPERG, S. 59 ff . ; SUNNUS, S. 70 f f ; ULE, DVB1. 1985 , 
S. 482 u. 502 ff.; DERS., VwArch. 84 (1993), S. 2^14; WALKENHAUS, S. 211. 

2 0 RECHT IM WANDEL, S. 6 2 3 - 6 3 6 (632 ) ; JURISTEN IM PORTRAIT, S. 2 8 f. 
2 1 So für das „AöR" BADURA/HESSE/LERCHE, AÖR 100 (1975), S. 1-3 (2); ähnlich 

HERAUSGEBER UND VERLAG, AÖR 35 ( 1 9 4 8 ) , S. 1 - 2 ; f ü r d a s RVB1. b z w . da s V w A r c h . : 
ULE, DVB1. 1985, S. 504; DERS., VwArch. 63 (1972), S. 110. 

2 2 HALE; VERLAG ARCHIV UND KARTEI (Hg. ) ; STROTHMANN; ABEL. 



4 Einleitung 

ten in eine Opferrolle drängender Anpassungsprozeß verstanden. Belege 
für diese sehr frühe „Gleichschaltung" fehlen. Ausrichtung und Umfang 
der Gleichschaltungsvorgänge bleiben unklar. Sofern eine Darstellung der 
Kontroll- und Eingriffsinstitutionen erfolgt, dienen zeitgenössische Äuße-
rungen von Autoren der nationalsozialistischen Schrifttumsbürokratie als 
Nachweis für Umfang und Wirkung der Maßnahmen.23 Allein Rüthers und 
Schmitt weichen diese klare Trennung zwischen nationalsozialistischen 
„Tätern" und den Zeitschriften als „Opfern" auf und weisen auf die früh-
zeitigen Ergebenheitsadressen aus den Verlags- und Redaktionsstuben an 
die neuen Machthaber hin.24 

Zum Vergleich: Die Forschung zur nationalsozialistischen Literatur-
politik ging - im Einklang mit der damaligen historischen Forschimg25 -
zunächst von der These der Schrifttumsbürokratie als perfektem, totalem 
Erfassungsinstrument aus.26 Im Zuge der eingehenderen Untersuchung der 
Strukturen und Funktionsweisen nationalsozialistischer Literaturpolitik 
setzte sich langsam eine differenziertere Sichtweise durch. Im einzelnen 
konnte herausgearbeitet werden, daß die nach außen verbreitete „Propa-
ganda" nicht, wie bisher überwiegend angenommen, mit der Realität, mit 
dem tatsächlichen Wirkungsgrad, gleichgesetzt werden konnte.27 Folge 
„der Dürftigkeit der nationalsozialistischen Kulturproduktion, der Ambi-
valenz der Weltanschauung und widerstreitenden Auffassungen innerhalb 
der Kulturbürokratie" einerseits, wie der zur Erlangung und zum Erhalt 
der Akzeptanz der Bewegung erforderlichen Rücksichtnahme auf „kultu-
relle Traditionen und zivilisatorische Besitzstände" andererseits sei eine 
„unfreiwillige Machtbegrenzung" gewesen.28 

Zur Frage der Einflußnahme auf wissenschaftliche Literatur finden sich 
kaum Beiträge. In den Studien zur nationalsozialistischen Schrifttums-
bürokratie findet sich zum Thema der Überwachung wissenschaftlicher 

2 3 GÖPPINGER, S. 144; HEINE, S. 2 7 7 f f . un ter B e z u g n a h m e au f HENSEN ( H a u p t -
schriftleiter der JW), JW 1934, S. 1222; KNÖPFEL (Mitarbeiter im Zeitschriftenrechts-
amt der Deutschen Rechtsfront) und GAUWEILER (Reichsleitung der NSDAP). Ebenso 
fllr den Bereich der Nationalökonomie HAUKE, S. 160 ff. 

2 4 RÜTHERS/SCHMITT, JZ 1988, S. 3 6 9 - 3 7 4 (370 f .) . 
25 „Gleichschaltung" im Sinne des Aufbaus eines allumfassenden Überwachungs-

und Zensurapparats, so z.B. BRACHER, Stufen der Machtergreifung, S. 288 ff.; DERS, 
Die deutsche Diktatur, S. 280; SCHULZ, Anfänge des totalitären Maßnahmestaates, 
S. 544 ff. 

2 6 STROTHMANN, S. 15 ff . ; WULF, S. 5. 
2 7 Zur Kritik an der „postumen Wirkung" nationalsozialistischer Propaganda auf den 

Forschungsstand zur nationalsozialistischen Literaturpolitik, BARBIAN, S. 17 ff. (25); 
DAHM, V j h f Z 34 (1986) , S. 5 3 - 8 4 ; FREI, P rov inzpresse , S. 12 f. ; KETELSEN, S. 2 8 6 - 3 0 4 
(2 9 0 f.). 

2 8 FREI, Führerstaat, S. 109-120 (110); MARON, S. 495-505 
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Literatur nur der Hinweis, hierfür sei das Reichsministerium für Erzie-
hung und Wissenschaft und nicht der neu geschaffene Kontrollapparat zu-
ständig gewesen.29 

Allein Knoche30 widmet sich speziell den wissenschaftlichen Zeit-
schriften. Die Menge der Zeitschriftentitel habe zu „weitreichenden Um-
gestaltungsplänen" der Nationalsozialisten gefuhrt. Die Umgestaltung sei 
nach einem typischen Muster abgelaufen: „Gleichschaltung" durch politi-
sche Einflußnahme auf die Redaktionen, durch wirtschaftlichen Druck auf 
die Verlage, so z.B. durch den Entzug von Fördermitteln, oder durch un-
mittelbare Maßnahmen gegen die beteiligten Wissenschaftler. Konzentra-
tionsversuche seien zumeist am Widerstand der Verleger gescheitert.31 

Erst im Verlauf des Krieges habe man mit dem Mittel der Papierzuwei-
sung „unbequeme Zeitschriften" ausschalten können.32 Insgesamt seien 
die geplanten Maßnahmen „nicht im ursprünglich beabsichtigten Ausmaß 
gelungen, weil ökonomische Sachzwänge dem entgegenstanden. Insbe-
sondere für den Bereich der devisenträchtigen Exportzeitschriften könne 
man daher nur von einer „behutsamen Gleichschaltung" sprechen, die den 
Verlegern und Herausgebern einen beachtlichen Handlungsspielraum be-
lassen habe.33 

Einzelstudien ergeben ein ähnliches Bild. Für die Historische Zeit-
schrift konstatiert Schulze eine „Taktik des Lavierens". Die dabei genutz-
ten redaktionellen Freiräume hätten weniger eigenem Beharrungsvermö-
gen oder Widerstand entsprochen, sondern seien die Folge der Abhängig-
keiten des Systems gewesen.34 In seiner Untersuchung pädagogischer 
Zeitschriften gelangt Horn zu dem Ergebnis, eine organisatorische Gleich-
schaltung sowie direkte Eingriffe in die Gestaltung der Zeitschriften seien 
unnötig gewesen. Die Verleger und Herausgeber hätten aufgrund ihrer na-
tionalen Einstellung die Machtübernahme zunächst begrüßt, sich in der 
Folgezeit mit dem System arrangiert und dabei vorschnell eigene Hand-
lungsspielräume preisgegeben.35 Konkrete Einflußnahmen auf eine wis-
senschaftliche Zeitschrift sind von Sandner36 am Beispiel der Geographi-
schen Zeitschrift nachgewiesen worden. Trotz der zahlreichen Steue-
rungsversuche durch den „Reichsverband der deutschen Zeitschriftenver-

2 9 DAHM, Das Jüdische Buch, S. 218. 
3 0 KNOCHE, S. 2 6 0 - 2 8 1 . 
3 1 Ebd., S. 267. 
3 2 Ebd. 
3 3 Ebd., S. 263 u. 268. 
3 4 SCHULZE, S. 3 7 f f . (39) ; zur H Z s. auch SCHIEDER, H Z 1 8 9 ( 1 9 5 9 ) , S. 1 - 1 0 4 ; 

ROTHFELS, S. 9 0 - 1 0 7 ; SCHLEIER, S . 2 5 1 - 3 0 2 . 
3 5 HORN, S. 393 ff.; ähnlich für den Bereich literaturwissenschaftlicher Zeitschriften 

ALMGREN, S. 121 . 
3 6 SANDNER, G Z 1983 , S. 6 5 - 8 7 . 
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leger" sei das Schicksal der Zeitschrift aber entscheidend durch den Mut 
und die Einstellung des Verlegers wie des Herausgebers bestimmt wor-
den.37 

Praetor38 weist auf den maßgeblichen Einfluß der Fachverbände bei der 
„Gleichschaltung" der medizinischen Zeitschriften hin. Unter der Führung 
des Beauftragten des Reichsärztefiihrers für die gesamte medizinische 
Fachpresse und unter Mithilfe der Verbände seien die Zeitschriften in 
weitem Maße zusammengefaßt und inhaltlich ausgerichtet worden. Dem-
gegenüber stellt Ruske39 für die chemischen Fachzeitschriften fest, die 
Neuordnungsbestrebungen hätten zwar zu konkreten Konzentrationskon-
zepten geführt, die jedoch bis Anfang der vierziger Jahre stets am Wider-
spruch der Verleger und beteiligten Wissenschaftler gescheitert seien. 
Auch eine aus Gründen der Papiereinsparung durch die Reichspressekam-
mer angeordnete Fusion mehrerer Zeitschriften sei am Widerstand der 
Verleger gescheitert. 

Die vorliegende Untersuchung will nun erstmals die Rolle der juristi-
schen Fachzeitschriften näher in den Blick nehmen. Am Beispiel des AöR 
soll die Entwicklung einer juristischen Zeitschrift im Nationalsozialismus 
verfolgt werden. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die inhaltliche Analyse 
des AöR, sondern die Untersuchung der wissenschaftlichen Arbeitsbedin-
gungen. Ausgangspunkt bleibt die Frage, wie Juristen dem Unrechtsstaat 
dienten. Welchen unmittelbaren Einflüssen, von staatlicher Seite wie von 
seiten der Partei, waren die Zeitschrift, ihr Verleger, ihre Herausgeber und 
Autoren ausgesetzt? Was waren die Motive, über die „Pflichterfüllung" 
im Berufsleben hinaus durch wissenschaftliche Publikationen dem neuen 
Staat zu dienen? 

Die Auswertung der Korrespondenzen zwischen Verleger, Herausge-
bern, Autoren und Kontrollinstitutionen vermittelt Einblicke in den Re-
daktionsalltag einer wissenschaftlichen Zeitschrift im Nationalsozialis-
mus. Gerade sie dokumentieren die Entscheidungsprozesse, Handlungs-
spielräume und -zwänge bei der Fortfuhrung der Zeitschrift und im Um-
gang mit den Machthabern. Anhand der Briefe lassen sich Art und Aus-
maß der (Selbst-) Gleichschaltung des AöR nachzeichnen. Gelegentliche 
Ausblicke auf die Veränderungen in den zeitgenössischen Zeitschriften, 
wie in der Hochschulpolitik insgesamt, dienen der Kontrolle der gewon-
nenen Ergebnisse. 

Die inhaltliche Analyse sämtlicher Beiträge des AöR dient der Über-
prüfung des fachlichen Stellenwerts der Zeitschrift innerhalb der Staats-
rechtswissenschaft. Die Stellungnahmen zur „Machtübernahme", zu den 

3 7 Ebd. , S. 82. 
3 8 PROCTOR, S. 74-79. 
3 9 RUSKE, S. 169 -173 ; vgl. auch STAEHR, S. 75 f. 
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zentralen Begriffen der zeitgenössischen Staatslehre, zu „Staat", „Volk", 
„Rasse" und „Reich" sowie zu verwaltungs- und völkerrechtlichen Frage-
stellungen werden gesammelt, mit dem Stand der zeitgenössischen Dis-
kussion verglichen und chronologisch dort eingeordnet, wo sie den Inhalt 
des Archivs bestimmten. Der Zeitpunkt der Auseinandersetzung des AöR 
mit diesen Themen gibt Aufschluß über den Aktualitätsbezug der Zeit-
schrift. 

Zunächst aber werden die Rahmenbedingungen einer wissenschaft-
lichen Fachzeitschrift im Dritten Reich nachgezeichnet. Nach einem kur-
zen Überblick über die quantitative Entwicklung der juristischen Zeit-
schriften vom Ende der Weimarer Republik bis zum Ende des Dritten 
Reichs folgt eine kurze Darstellung der Instanzen der Schrifttumsbüro-
kratie und nachweisbarer Einflußnahmen auf die wissenschaftliche Zeit-
schriftenlandschaft. Anschließend werden am Beispiel des AöR die Ent-
wicklungsbedingungen einer wissenschaftlichen Zeitschrift im Dritten 
Reich aufgezeigt. Nach Feststellung der eingetretenen Veränderungen 
bleibt zu fragen, worauf diese zurückzuführen sind. 

Der Untersuchungszeitraum wird entsprechend der in der historischen 
Forschung üblichen Phaseneinteilung in drei Abschnitte untergliedert. Zu-
nächst soll das Geschehen unmittelbar nach der „Machtübergabe" bis zum 
Abschluß der „nationalen Revolution" 1934 beleuchtet werden. Ein zwei-
ter Abschnitt umfaßt den Zeitraum der inneren Konsolidierung des Regi-
mes von 1934-1939. In der dritten Phase stehen die Produktionsbedingun-
gen der Fachpresse in der Ausnahmesituation des Zweiten Weltkriegs im 
Mittelpunkt. 

Die Recherche nach Quellenmaterialien gestaltete sich äußerst schwie-
rig. Zahlreiche Aktenmaterialien sind im Zweiten Weltkrieg vernichtet 
worden. Die im Bundesarchiv vorhandenen Akten der staatlichen und par-
teiamtlichen Schrifttumsstellen wie auch des Reichserziehungsministeri-
ums weisen große Lücken auf. Die für die beteiligten Personen (Verleger, 
Herausgeber, Mitarbeiter des AöR) in den Beständen des früheren Berlin 
Document Centers vorhandenen Unterlagen wurden eingesehen. Im 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart sind keine entsprechenden Unterlagen mehr 
vorhanden. 

Von den heute noch existierenden Verlagen teilte allein der Verlag 
J.C.B. Mohr (P. Siebeck) in Tübingen auf Anfrage mit, entsprechende 
Materialien und Redaktionskorrespondenzen seien vorhanden und könnten 
eingesehen werden. Die Verlage C.H. Beck, München, Carl Heymann, 
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Köln, und W. Kohlhammer, Stuttgart, verwiesen auf die vollständige Zer-
störung der eigenen Archivbestände im Verlauf des Zweiten Weltkriegs.40 

Im Verlagsarchiv Mohr Siebeck hingegen finden sich Korrespondenzen 
des Verlegers Oskar Siebeck sowie seines Sohnes und Nachfolgers (ab 
1936) Hans Georg Siebeck mit Herausgebern und Autoren der Verlags-
zeitschriften, mit Verlegern (O. Siebeck war Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft wissenschaftlicher Verleger, einer außerhalb des Deutschen 
Verlegervereins von wissenschaftlichen Verlegern gegründeten Interes-
sengemeinschaft, die aber dem Verlegerverein nahestand41) sowie mit den 
staatlichen und parteiamtlichen Stellen der Schrifttumskontrolle.42 Mit 
den Herausgebern des AöR pflegten die Verleger einen intensiven Brief-
wechsel. Interessant ist hier vor allem die umfängliche Korrespondenz mit 
Otto Koellreutter, dem O. Siebeck freundschaftlich verbunden war. 

Daneben wurden in den jeweiligen Universitätsarchiven vorhandene 
Personalakten der Redaktionsmitglieder eingesehen. Im Falle des Mither-
ausgebers Albrecht Mendelssohn Bartholdy konnte zudem der im Men-
delssohn Archiv der Staatsbibliothek Berlin aufbewahrte Nachlaß heran-
gezogen werden. 

4 0 Nach Angaben von HORN, S. 16, Anm. 19, ergab eine Mitgliederumfrage des Bör-
senvereins des Deutschen Buchhandels ein ähnliches Ergebnis. HORN zitiert die Fest-
stellung des Geschäftsführers eines Kinderbuchverlags: „Die meisten Verlage haben sich 
vom Nationalsozialismus in Form eines Großbrands verabschiedet", ebd. 

4 1 MEINER, S. 1 5 2 f. 
4 2 Zur traditionellen Zusammenarbeit des Verlags Mohr Siebeck mit seinen Autoren 

s. W.MOMMSEN, GG 22 (1996), S. 19-30. Das Archiv des Verlags ist daher zwischen-
zeitlich regelmäßiges Ziel wissenschaftsgeschichtlicher Forschungen geworden, vgl. die 
A r b e i t e n v o n HEYEN, Anfangs jahre , KRAMME, R T h e o r i e 1 9 9 6 , S. 9 2 f f . ; FRASSEK. 



I. „Gleichschaltung". 
Institutionen und Wirkungsgrad der 

nationalsozialistischen Literaturpolitik zur Kontrolle 
der Zeitschriftenlandschaft 

1. Der juristische Zeitschriftenmarkt 1933 
Zum Zeitpunkt der „Machtübergabe" befanden sich die deutschen Wissen-
schafts Verlage in einer wirtschaftlichen Krise. Auch die Fachzeitschriften 
waren hiervon betroffen. Die Zahl der Abonnenten ging im Inland wie im 
Ausland stark zurück. Vor allem die durch Kürzung ihrer Etats zu Einspa-
rungen gezwungenen wissenschaftlichen Institute schränkten die Beschaf-
fung wissenschaftlicher Literatur in einem „den Fortbestand mancher 
Zeitschrift gefährdenden Maße ein"1. Die Mittelzuweisungen seitens der 
Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft fielen auf ein „nicht mehr 
genügendes Maß"2 zurück. 

Zudem hatte man im internationalen Wettbewerb mit den enormen 
Produktionskosten zu kämpfen. Hohe Autorenhonorare, die unzureichende 
finanzielle Unterstützung durch wissenschaftliche Gesellschaften und die 
Rabattspannen innerhalb des deutschen Buchhandels gefährdeten insbe-
sondere die Existenz naturwissenschaftlicher Zeitschriften.3 Nachdem das 
Zeitschriftenwesen in Deutschland nach stetigem Aufschwung seit 1922 
im Jahre 1930 seinen Höchststand erreicht hatte (7475 Zeitschriften insge-
samt4), war infolge der wirtschaftlichen Situation zu Beginn des Jahres 
1932 bereits wieder ein beträchtlicher Rückgang (2,65 %) zu verzeichnen 
(7284). Die Zahl der rechts- und staatswissenschaftlichen Zeitschriften 
war um 5,77 % auf 245 zurückgegangen. 

Die fortbestehenden Organe mußten hart ums Überleben kämpfen. 
Viele Verlage sahen sich gezwungen, die rückläufigen Abonnentenzahlen 

1 So die Einschätzung des Verbands der Deutschen Hochschulen und der AwV in ei-
ner gemeinsamen Erklärung vom 31.12.1932 (diese Erklärung wie auch die übrigen, 
nicht gesondert gekennzeichneten Korrespondenzen werden im Archiv des Verlags 
J.C.B. Mohr (P. Siebeck), Tübingen, verwahrt). 

2 Ebd. Zu Gründung und Geschichte der Notgemeinschaft s. HAMMERSTEIN, S. 32 ff. 
3 Die Folge waren z.B. internationale Boykottaufrufe gegen die im Vergleich bis zu 4 

!4 mal teureren deutschen Fachzeitschriften, vgl. hierzu LEYH, Zentralblatt für Biblio-
thekswesen 50 (1933), S. 377-388, KNOCHE, S. 261. 

4 SPERLINGS ZEITSCHRIFTEN- UND ZEITUNGS-ADREBBUCH, 6 1 . A u f l . ( 1 9 3 9 ) ; LORENZ, 
S. 3 5 ff. 
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durch erhebliche Kürzungen bereits ausgehandelter Autorenhonorare aus-
zugleichen.5 

Der juristische Zeitschriftenmarkt selbst bot zum Zeitpunkt der Macht-
übernahme ein buntes Bild: Amtliche Zeitschriften mit behördlichen Her-
ausgebern fanden sich ebenso wie Verbandsorgane, d.h. Organe bestimm-
ter Fachverbände, sowie freie Zeitschriften, die allein den Gesetzen des 
Marktes unterworfen waren. Zu den Verbandsorganen zählte auch das seit 
1931 erscheinende Deutsche Recht, die Zeitschrift des „Bundes national-
sozialistischer deutscher Juristen (BNSDJ). 

Tabelle 1: Der juristische Zeitschriftenmarkt: 

Jahr Gesamt Amtliche Zeitschriften Verbandsorgane freie Zeitschriften 
1930 260 31 99 130 
1932 245 31 94 119 

Q: Sperlings Zeitschriften- und Zeitungs- Adreßbuch, 57. bzw. 58. Aufl. 
(1931 bzw. 1933).6 

Diese bunte Mischung aus Organen jeder Couleur verlangte, qualitativ 
wie quantitativ, einen enormen Handlungsbedarf aus der Sicht national-
sozialistischer Literaturpolitik. Es galt, die „Zersplitterung des deutschen 
Zeitschriftenwesens"7 zu beenden und durch ein mengenmäßig reduziertes 
wie grundlegend neuorientiertes Zeitschriftensystem zu ersetzen.8 Die zu-
künftige Aufgabe der Zeitschrift sollte darin bestehen, den Einzelnen als 
Leser immer wieder auf die enge Verbundenheit seiner fachlichen Inter-
essen mit den Interessen der Gemeinschaft hinzuweisen.9 Die rechts- und 
staatswissenschaftlichen Zeitschriften hatten zusätzlich ihren fachlichen 
Beitrag zur nationalsozialistischen Rechtserneuerung zu leisten.10 

Die angestrebte Neuordnung des juristischen Zeitschriftenmarktes 
stand auf vier Säulen: Zu nennen sind der BNSDJ11 als nationalsozialisti-
scher Fachverband, das Reichsministerium für Volksaufklärung und Pro-
paganda einschließlich der ihm unterstellten Behörden „Reichsschrift-
tums- und Reichspressekammer", zudem die „Parteiamtliche Prüfungs-

5 Oskar Siebeck - Otto Koellreutter v. 29.10.1933. 
6 Als Quelle dient die jeweilige Rubrik „Rechts- und Staatswissenschaftliche Zeit-

schr i f ten" in SPERLINGS ZEITSCHRIFTEN- UND ZEITUNGS- ADREBBUCH. Erfaßt w u r d e n 
nur deutschsprachige Zeitschriften. Die Zuordnung zu den einzelnen Zeitschriftengrup-
pen erfolgt nach den Angaben im Titel und zum Herausgeberkreis, die in der Regel auf 
Verlagsinformationen (Stand: 1.1. des jeweiligen Jahres) beruhten. 

7 LORENZ, S. 5 0 . 
8 Zum Handlungsbedarf auf dem Gebiet juristischer Zeitschriften KNÖPFEL, S. 18 ff. 
9 W. DIETZE, Der Zeitschriften-Verleger 36 (1934), S. 2 - 5 (3). 
1 0 GAUWEILER, S. 2 0 1 f. 
1 1 H i e r z u SUNNUS. 
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kommission zum Schutze des NS-Schrifttums" und die „Reichsstelle zur 
Förderung des deutschen Schrifttums" als parteiamtliche Schrifttumsstel-
len sowie das wissenschaftspolitisch zuständige preußische Kultusmini-
sterium. 

2. Staatliche Schrifttumspolitik 

a) Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums 
Die erste staatliche Maßnahme mit Auswirkungen auf den Bereich wissen-
schaftlicher Publikationen, jedoch ohne literaturpolitische Zielsetzung, 
war das sog. Berufsbeamtengesetz vom 7. April 1933.12 Wissenschaft 
sollte auch im nationalsozialistischen Staat - sofern man die persönlichen 
Voraussetzungen erfüllte13 - „frei" bleiben, die „objektive Suche nach der 
Wahrheit" jedoch auf eine neue, ergebnisorientierte Grundlage völkischen 
Denkens und Handelns gestellt werden.14 Die verbliebenen Wissen-
schaftler standen vor der Entscheidung, ob sie ihre Tätigkeit als „ange-
wandte Wissenschaft" in den Dienst der Volksgemeinschaft stellen oder 
weiterhin „reine Forschung" betreiben wollten. Wer sich für letzteres ent-
schied, durfte zwar nicht mit dem Beifall des neuen Staates rechnen, hatte 
aber in seiner „lebensfremden" und nach Auffassung des neuen Staates 
nichtssagenden Tätigkeit keine existenzbedrohenden Folgen zu fürchten.15 

Von der Möglichkeit wissenschaftlicher Publikation ausgeschlossen blie-
ben dagegen die aufgrund des Berufsbeamtengesetzes gemaßregelten For-
scher und Praktiker. Obschon den beruflichen Eingriffen keine gesetzli-
chen Einschränkungen der publizistischen Betätigung folgten, bestimmten 

12 RGBl. I, S. 175; zur Entstehungsgeschichte und zur Umsetzung des Gesetzes 
sowie der zahlreichen Durchfuhrungsverordnungen s. GRUCHMANN, Justiz im Dritten 
Reich, S. 93 ff. u. 131 ff. 

13 Anzuführen sind hier die auf der Grundlage des Gesetzes vorgenommenen ein-
schneidenden Maßnahmen gegen jüdische und/oder politisch mißliebige Professoren, 
h ie rzu HARTSHORNE, S. 87 f f . ; BENNHOLD, S. 503 f f . ; MUSSGNUG, S. 128 ff. F ü r d e n 
Verlag Mohr bedeutete dies z.B., daß „von den ersten 16 Dozenten, die auf preußischen 
Hochschulen gemaßregelt worden sind, genau die Hälfte zu den besten Autoren meines 
Verlags gehört", so O. Siebeck - Heinrich Rickert v. 4.5.1933. Hierzu KRAMME, 
RTheorie 1996, S. 92-116. Die Maßnahmen waren durch ein willkürliches, unsystema-
tisches Vorgehen geprägt, vgl. MAIER, S. 71-102 (73). Verhaltensmuster liefert 
RAUTENBERG, Geschichte und Gegenwart 11 (1992), S. 44-61. 

14 Das Fehlen einer offiziellen nationalsozialistischen Wissenschaftsphilosophie 
führte zu Orientierungsschwierigkeiten der betroffenen Wissenschaftler wie der Wissen-
schaftspolitiker. Eine überzeugende einheitliche Beurteilung der wissenschaftlichen 
Tätigkeit war unmöglich, vgl. ANDERBRÜGGE, S. 14; KELLY, S. 71. 

15 So die Einschätzung von RÜTHERS/SCHMITT, JZ 1988, S. 376. 
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die Auswirkungen des Gesetzes jedoch maßgeblich die Verlagspolitik und 
bedeuteten somit letztendlich ein faktisches Veröffentlichungsverbot. 

b) Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda 
Als erste Maßnahme zur Schaffung eines „echten", von einer einheitlichen 
geistigen Haltung eines bestimmten politischen Typus durchzogenen 
Staates16 wurde mit Erlaß vom 13. März 1933 das Reichsministerium für 
Volksaufklärung und Propaganda errichtet.17 Sämtliche Aufgaben der 
geistigen Einwirkung auf die Nation, der Werbung für Staat, Kultur und 
Wirtschaft, der Unterrichtung der in- und ausländischen Öffentlichkeit 
über sie und der Verwaltung aller diesen Zwecken dienenden Einrich-
tungen sollten durch das Propagandaministerium übernommen werden.18 

Das Aufgabengebiet dieses „Novums in der deutschen Verwaltungs-
geschichte"19 setzte sich aus verwaltungstechnisch neuartigen sowie bis-
her von anderen Ministerien wahrgenommenen Zuständigkeitsbereichen 
zusammen. Als Zensurbehörde trat das Ministerium zunächst jedoch kaum 
in Erscheinung. Hier wurden die strategischen Richtlinien vorgegeben. 
Die Umsetzung war dann Aufgabe der Reichskulturkammer, über die das 
Propagandaministerium die Aufsicht führte. 

aa) Reichsschrifttumskammer und Reichspressekammer 
Mit der durch Gesetz vom 22. September 193320 geschaffenen Reichskul-
turkammer wurde der Versuch unternommen, die Herstellung einer ein-
heitlichen geistigen Haltung auf dem Gebiet der Meinungsbildung und 
Kultur verwaltungsorganisatorisch zu gewährleisten.21 Ziel war die Funk-
tionalisierung sämtlicher kultureller Betätigung zum Propaganda-
instrument nationalsozialistischer Weltanschauung.22 Die Kulturkammer-
gesetzgebung schuf die rechtlichen Grundlagen der Einbeziehung der 

16 KOELLREUTTER, Aufbau des deutschen Führerstaates, S. 58. 
17 RGBl. I, S. 104. Zu Entstehung, Aufbau und Entwicklung BARBIAN, S. 155-188; 

DAHM, VjhfZ 43 (1995), S. 221-265. 
18 „Führer-Verordnung" v. 30.6.1933, RGBl. I, S. 449. 
19 BOELCKE, Volksaufklärung und Propaganda, S. 951. 
2 0 RGBl. I, S. 661. S. auch 1. Verordnung zur Durchführung des Reichskultur-

kammergesetzes v. 1.11.1933 (RGBl. I, S. 797), in Kraft getreten am 15.11.1933 gemäß 
der 2. Durchführungsverordnung v. 15.11.1933 (RGBl. I, S. 969). 

2 1 H i e r z u SCHMIDT-LEONHARDT; DAHM, V j h f Z 3 4 ( 1 9 8 6 ) , S. 5 3 - 8 4 ; BARBIAN, 
S. 1 7 9 f f . ; FAUSTMANN, S. 141. 

2 2 BARBIAN, S. 1 8 9 f f . ; BRENNER, S. 2 7 3 ff . 
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Kultur in den „Staat als Schaffensgemeinschaft"23. Der Einflußbereich 
staatlicher Literaturkontrolle sollte erstmals bereits in den Schaffens-
prozeß vorverlagert werden. Für das Schrifttum bedeutete dies, uner-
wünschte Druckwerke sollten bereits vor ihrer Erzeugung und Druck-
legung verhindert, statt wie bisher erst nach Erscheinen „bekämpft" wer-
den.24 

Die einzelnen kulturellen Sparten wurden in sieben, der Reichskultur-
kammer untergeordneten Einzelkammern erfaßt. Die Mitgliedspflicht war 
nicht an eine Mitgliedschaft in einer Fachvereinigung gebunden, sondern 
galt für alle Kulturschaffenden. Die Eingliederung der Mitglieder hatte bis 
zum 15. Dezember 1933 zu erfolgen.25 Auf der Ebene der Einzelkammern 
fiel der Bereich der Buch- und Presseproduktion grundsätzlich in die Zu-
ständigkeit der Reichspresse- bzw. der Reichsschrifttumskammer.26 

Die Gründung zweier getrennter Kammern manifestierte die Abkehr 
von der bisherigen, einheitlichen rechtlichen Behandlung periodischer wie 
nichtperiodischer Druckerzeugnisse.27 Die rechtliche wie organisatorische 
Verselbständigung der Zeitungen und Zeitschriften in der Reichspresse-
kammer erklärt sich aus der herausragenden Bedeutung der Presse als 
Propagandainstrument. Die Umwandlung dieses Bereiches in einen „ver-
antwortungsvollen Diener der Nation" wurde als vordringlich erachtet.28 

Das Schriftleitergesetz vom 4. Oktober 1933 erklärte daher Journalisten 
und Redakteure zu „Staatsbeamten"29, ihre Tätigkeit zur öffentlichen Auf-
gabe.30 

Nach den Bestimmungen des für die Eingliederung in die beiden 
Kammern maßgeblichen Schriftleitergesetzes hatten sich die Verleger und 
Verantwortlichen sämtlicher Zeitungen und Zeitschriften grundsätzlich 
der Reichspressekammer anzuschließen. Formelle Voraussetzung für die 
Eigenschaft als Zeitschrift war allerdings gemäß § 9 der Verordnung über 

2 3 „Grundgedanken für die Errichtung einer Reichskulturkammer", BA R 43 11/1241 
Bl. 4 - 7 (Rs. 4). 

2 4 KLÜBER, AÖR 25 (1934), S. 62. 
2 5 2. Durchführungsverordnung v. 15.11.1933 (RGBl. I, S. 969). 
2 6 Bekanntmachung über die Anmeldepflicht zur Reichsschrifttumskammer und 

Reichspressekammer v. 8.12.1933, in: SCHRIEBER, S. 189 f. 
2 7 So geregelt in § 2 des Reichspressegesetzes, RGBl. 1874, S. 65. Vgl. F A U S T M A N N , 

S. 141. 
2 8 S C H M I D T - L E O N H A R D T / G A S T , S . 5 . 
2 9 H A L E , S . 9 3 . 
3 0 RGBl. I, S. 713 ff. Das Gesetz trat gemäß § 1 Durchführungsverordnung v. 

1 9 . 1 2 . 1 9 3 3 (RGBl. I , S . 1 0 8 5 ) am 1 . 1 . 1 9 3 4 in Kraft, vgl. S C H M I D T - L E O N H A R D T / G A S T ; 

A B E L , S . 2 9 ff.; H O R N , S . 6 8 ff. Eine Verselbständigung der redaktionellen Verantwor-
tung von den wirtschaftlichen Interessen der Verleger war bereits in der Weimarer 
Republik gefordert worden, GEIGER, S. 22 f. 
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das Inkrafttreten und die Durchführung des Schriftleitergesetzes31 eine 
gewisse Erscheinungshäufigkeit und Auflagenzahl: Das Druckwerk mußte 
demnach in Zwischenräumen von nicht mehr als drei Monaten erscheinen 
sowie eine Auflagenzahl von mehr als 500 Stück aufweisen, um als 
„Zeitschrift" im Sinne des Schriftleitergesetzes zu gelten. Von vornherein 
nicht erfaßt wurden nach § 3 Absatz 2 des Schriftleitergesetzes solche 
Zeitschriften, die in amtlichem Auftrag herausgegeben wurden. 

Inhaltlich war der Anwendungsbereich des Gesetzes auf „politische 
Zeitschriften" begrenzt. Wissenschaftliche Zeitschriften waren grundsätz-
lich gemäß § 3 des Schriftleitergesetzes in Verbindung mit § 9 der Durch-
führungsverordnung ausgenommen: Sämtliche „rein wissenschaftlichen" 
Zeitschriften, deren Forschungscharakter nicht ausnahmsweise durch An-
ordnung des Propagandaministeriums „aus anderen Gründen" verneint 
wurde, fielen nicht unter den Anwendungsbereich des Schriftleiter-
gesetzes und gehörten somit nicht zum Zuständigkeitsbereich der Reichs-
pressekammer.32 

Der für die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Reichsschrifttums-
kammer und Reichspressekammer maßgebliche Begriff der „politischen 
Zeitschrift" blieb unbestimmt. Sofern eine wissenschaftliche Zeitschrift 
auch politische Beiträge veröffentlichte - hierunter wurden z.B. Abhand-
lungen, die sich mit politischen Fragen beschäftigten, aber auch regel-
mäßige Übersichten über die Rechtsentwicklung und das Rechtsleben im 
allgemeinen verstanden33 - sollte sie zu den „politischen" zu zählen 
sein.34 Die Abgrenzung bedurfte daher einer Entscheidung im Einzelfall. 

In der nationalsozialistischen Lesart waren demgegenüber juristische 
Zeitschriften stets „politisch". Reine Wissenschaft könne als „reines 
Wunschgebilde einer vergangenen liberalen Epoche" und „lebensfremd im 

3 1 RGBl. I, S. 1085. 
3 2 Jux, Anordnungen der Reichspressekammer, S. 15; HORN, S. 46. § 9 der Durch-

führungsverordnung konkretisierte die in § 3 Absatz 3 des Schriftleitergesetzes vorge-
sehene Möglichkeit einer Einordnung der Zeitschrift durch das Propagandaministerium: 
Grundsätzlich waren demnach zunächst alle wissenschaftlichen Zeitschriften ausgenom-
men, sofern nichts anderes von Seiten des Ministeriums ausdrücklich festgelegt wurde. 
So waren die rechts- und staatswissenschaftlichen Zeitschriften des Mohr Verlags von 
Beginn an „ipso iure" als Forschungszeitschriften anerkannt und damit von der Anwen-
dung des Schriftleitergesetzes ausgenommen. Eine besondere Ausnahmeverfügung des 
Propagandaministeriums war nicht erforderlich und ist auch nicht ergangen. 

3 3 SCHMIDT-LEONHARDT/GAST, A n m . 3 z u § 3; PFUNDTNER/NEUBERT, I d 7, A n m . 1 
zu § 3 . 

3 4 DU PREL, Schriftleitergesetz, S. 556. Maximilian du Prel war Pressechef der 
Deutschen Rechtsfront. 
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nationalsozialistischen Staat" generell nicht mehr akzeptiert werden.35 Ei-
ne verbindliche Einstufung der Zeitschriften fand nicht statt, da man sich 
über die Eingliederungsmodalitäten im einzelnen völlig im unklaren 
war36. 

Parteiamtliche Blätter und Organe solcher Fachverbände, die sich dem 
BNSDJ nach der „Machtübernahme" angeschlossen hatten, verwirklichten 
formell bereits den Begriff der „politischen Zeitschrift". Die Selbst-
einstufung der Zeitschriften der Deutschen Rechtsfront als „Kampfzeit-
schriften"37 der nationalsozialistischen „Volkwerdung" war lediglich kon-
sequent, im Ergebnis jedoch nur deklaratorischer Natur.38 Amtliche Zeit-
schriften blieben ausdrücklich von der Zuständigkeit ausgenommen. Für 
die restlichen „freien" Zeitschriften lag es in der Verantwortung der Ver-
leger und Herausgeber, die Ausrichtung der Zeitschrift als „angewandt 
wissenschaftlich"39 und somit „politisch" zu begreifen und inhaltlich die 
Eingliederung in die Reichspressekammer zu vollziehen. Für traditionell 
praxisorientierte juristische Fachzeitschriften, wie z.B. die Deutsche Juri-
stenzeitung (DJZ)40 und das Reichsverwaltungsblatt und Preußische Ver-
waltungsblatt (RuPrVwBl.), lag eine solche Einordnung nahe, da sie auf-
grund ihrer inhaltlichen Ausrichtung die politischen Entwicklungen stets 
miteinbezogen hatten. Eine verbindliche Einstufung fand dagegen nicht 

35 DU PREL, Schriftleitergesetz, S. 557, hält daher auch die auf den Einzelfall abstel-
lende ministeriale Auffassung (vgl. SCHMIDT-LEONHARDT/GAST, Anm. 3 zu § 3) für 
falsch. Vgl. auch die Kritik von Rudolf HENSEN (Hauptschriftleiter der JW), JW 1934, 
S. 1222-1223 (1222): „(...) die Juristische Wochenschrift (ist) als politische Zeitschrift 
im Sinne des § 3 des Gesetzes anzusehen (...). Maßgebend müssen auch hier die Gedan-
kengänge sein, die (...) von Prof. Dr. Carl Schmitt aufgestellt sind (Anm.: vgl. JW 1933, 
S. 2793) ,Leitsatz Nr. 2: Die Entscheidung darüber, ob eine Angelegenheit unpolitisch 
ist, enthält immer eine politische Entscheidung'. Eine wissenschaftliche Erörterung, die 
nicht völlig blutleer und lebensfremd und deshalb wertlos sein will, muß politisch sein." 

3 6 Mehrfach wurde vergeblich versucht, die Abgrenzungsschwierigkeiten durch Ein-
führung neuer Kriterien, so z.B. durch Einstufung nach dem jeweiligen Adressatenkreis 
der Zeitschrift, vorzunehmen: Ausgehend vom Grundsatz, daß alle Zeitschriften reichs-
pressekammerpflichtig seien, sollten Organe, in denen sich „Forscher an Forscher 
wenden", zur Zuständigkeit der Reichsschrifttumskammer gehören, s. BA R 56 V 54 BL. 
111.; s. auch BARBIAN, S. 198. 

3 7 KNÖPFEL, S. 18 f f . 
3 8 So z .B. HENSEN, J W 1934, S. 1222. 
39 Der Begriff der „angewandt wissenschaftlichen Zeitschriften" bürgerte sich als 

Bezeichnung der sich in die Zuständigkeit der Reichspressekammer einordnenden Zeit-
schriften ein, s. Bericht über die Arbeitssitzung der Fachgruppe Wissenschaftlicher 
Verlag vom 16.11.1939, in: Vertrauliche Mitgliedermitteilung durch den Leiter der 
Fachgruppe Wissenschaftlicher Verlag der Gruppe Buchhandel in der RSK, Dr. Arthur 
Georgi, Berlin, vom 8.12.1939 (Archiv Mohr). 

4 0 Bis zur Übernahme durch den BNSDJ, Reichsfachgruppe Hochschullehrer, zum 
1.6.1934 blieb die „DJZ" unabhängige Fachzeitschrift. 
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statt. Viele Zeitschriften waren vielmehr selbst bestrebt, die vorgegebene 
Möglichkeit zur aktiven Teilnahme an der „Rechtserneuerung" zu nutzen 
und begaben sich bereitwillig in den Zuständigkeitsbereich der Reichs-
pressekammer.41 

Für die „rein wissenschaftlichen" Zeitschriften blieb hingegen die 
Reichspressekammer unzuständig. Ihr Weg war mit der Eingliederung des 
jeweiligen Zeitschriftenverlags in die Reichsschrifttumskammer, Abtei-
lung III (Buchhandel, Fachschaft Verlag), Fachgruppe 1 (Wissenschaft-
licher Verlag) verbunden.42 

In personeller Hinsicht galten Herausgeber und Autoren dann als kul-
turkammerpflichtig, wenn sie sich als Schriftsteller, d.h. nicht nur gele-
gentlich literarisch betätigten. Zuständige Einzelkammer war die Reichs-
schrifttumskammer, sofern der Autor nicht gleichzeitig das Amt eines 
Schriftleiters einer Zeitung oder Zeitschrift im Sinne des Schriftleiterge-
setzes innehatte und somit reichspressekammerpflichtig wurde.43 Wer im 
Einzelnen als Schriftsteller zu gelten hatte, blieb zunächst unklar. Schon 
bald wurde eine Ausnahmeregelung für die „sich auf ihrem Betätigungs-
feld betätigende(n) Beamte(n)"44 erlassen. Für wissenschaftliche Autoren 
blieb die Zuordnung offen.45 Erst 1937 wurde durch die Reichsschrift-
tumskammer offiziell die Ausnahme der Wissenschaftler, die „auf (ihrem) 

4 1 So konnte z.B. das „AöR" trotz der Veröffentlichung von juristischen Abhand-
lungen, die auch politische Fragen behandelten bzw. die Rechtsentwicklung darstellten, 
weiterhin als reine Forschungszeitschrift erscheinen. Als Beispiel für einen solchen, 
„politischen" Beitrag s. SCHEUNER, Die nationale Revolution, AöR 24 (1934), S. 166— 
220 u. 261-344. Vgl. demgegenüber die Selbsteinschätzung des Heymanns Verlags in 
RuPrVBl. 1933, S. 341. Von den Zeitschriften des Heymanns Verlags gehörte das 
RuPrVBl. zur Zuständigkeit der Pressekammer, das „VwArch." hingegen (bis 1940) zur 
Zuständigkeit der Schrifttumskammer, vgl. Zeitschriftenübersicht der Reichsschrifittums-
kammer v. 7.6.1940 (BA R 56 V 54 Bl. 37 u. 76). Zur Bedeutung des verlegerischen 
Mutes für die redaktionelle Freiheit der Zeitschriften vgl. auch SANDNER, GZ 1983 S. 
65-87. 

4 2 Zum organisatorischen Aufbau der Reichsschrifttumskammer s. die Übersicht bei 
FAUSTMANN, S. 2 8 2 . 

4 3 Nr. 2 der Bekanntmachung über die Anmeldepflicht zur Reichsschrifttumskammer 
und Reichspressekammer v. 8.12.1933, in: SCHRIEBER, S. 189 f. 

4 4 Nr. 5 der Bekanntmachung über die Anmeldepflicht zur Reichsschrifttumskammer 
und Reichspressekammer v. 8.12.1933, in: SCHRIEBER, S. 189 f. 

45 Vgl. die Befürchtungen Arnold Köttgens in seinem Brief an Koellreutter v. 
1.12.1933, sub O. Siebeck - Koellreutter v. 23.12.1933. Nach SCHMIDT-LEONHARDT, 
S. 36, galten die Verfasser wissenschaftlicher Werke als nicht schrifttumskammer-
pflichtig, da bei ihnen die schriftstellerische Tätigkeit als Teil der wissenschaftlichen 
Arbeit gelte. Auch von seiten des Reichsministeriums des Innern wurde diese Auffas-
sung vertreten, vgl. den Hinweis Fricks in: Der Zeitschriften-Verleger 36 (1934), Heft 
13 v. 5.12.1934, S. 16. Die von Frick angesprochene gleichlautende Festlegung von 
seiten der Reichskulturkammer im Frühjahr 1934 läßt sich nicht nachweisen. 


